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Nr. 15 Erscheint nach Bedarf 06. August 2020 
 
 

Nr. 1 Donau-Ries Kliniken und Seniorenheime gKU 
Bekanntmachung nach der Verordnung über 
Kommunalunternehmen (KUV) 
§ 27 Aufstellung, Behandlung und Offenle-
gung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts des Geschäftsjahres 2019 
 

 Nr. 2 Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über den 

„Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)“ 
 

vom 03.08.2020 
 

Nr. 3      Anlage zur Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über den 

„Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)“ 
(Karten) 

vom 03.08.2020 
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Nr. 1 
 
Donau-Ries Kliniken und Seniorenheime gKU 
 
Bekanntmachung nach der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) 
§ 27 Aufstellung, Behandlung und Offenlegung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts des Geschäftsjahres 2019 
 
 
 
Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 17.07.2020 den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2019 in 
Höhe von 583.341,33 € festgestellt. 
 
Der festgestellte Jahresüberschuss ist auf neue Rechnung vorzutragen und zum Abbau des Verlustvortrages zu 
verwenden. 
 
Der Vorstand wurde entlastet. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden in der Finanzbuchhaltung der Donau-Ries Klinik Donauwörth 
(Zimmer-Nr. 1318), vom 07.09.2020 bis 10.09.2020 zwischen 8 und 16 Uhr, am 11.09.2020 zwischen 8 und 12 
Uhr und vom 14.09.2020 bis 15.09.2020 zwischen 8 und 16 Uhr öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt. 
 
Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers der Solidaris-Revisions GmbH wurde wie folgt erteilt: 
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Nr. 2 
 
 
Auf Grund der Art. 15 Abs. 1 und 51 Abs. 1 Nr. 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes - BayNatSchG – vom 
23.02.2011 (GVBl. S. 82 - BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.02.2020 (GVBl. S. 34) erlässt 
der Landkreis Donau-Ries folgende Verordnung: 
 
 

Verordnung zur Änderung der Verordnung über den 
„Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)“ 

 
vom 03.08.2020 

 
 
 

§ 1 
 

Die in § 3 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über den „Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)“ vom 
14. September 1995 (BayRS 791-5-15-U) in der derzeit gültigen Fassung festgesetzte Schutzzone, die gemäß 
Art. 15 Abs. 2 BayNatSchG als Landschaftsschutzgebiet gilt, wird wie folgt ergänzt: 
 
Aus der Schutzzone des Naturparks Altmühltal (Südliche Frankenalb) werden folgende Grundstücke heraus-
genommen: 
 
Flur-Nr. 2026 Gemarkung Otting (Teilfläche) 
Größe der Fläche     755  m² 
 
In die Schutzzone des Naturparks Altmühltal (Südliche Frankenalb) werden folgende Grundstücke mit einer 
Gesamtfläche von insgesamt 1700 m² hineingenommen: 
 
Flur-Nr. 2026 Gemarkung Otting (Teilfläche) 
Größe der Fläche:   1.265 m² (Grünland) 
 
Flur.Nr. 2041 Gemarkung Otting (Teilfläche) 
Größe der Fläche       435 m²  
(Weg)      
 
Die Änderungsbereiche und die neuen Grenzen der Schutzzone des Naturparks im Bereich der Gemeinde Oet-
ting sind in den beiliegenden Karten im Maßstab 1 : 5.000 und 1 : 25.000 eingetragen. Diese Karten sind Be-
standteil dieser Verordnung. Die Karten werden gemäß § 2 Abs. 3 der Naturpark-Verordnung archivmäßig auf-
bewahrt. 
(s. Anlage) 
 

§ 2 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Donau-Ries in Kraft. 
 
 
Donauwörth, 03.08.2020 
Landkreis Donau-Ries 
 
 
Stefan Rößle 
Landrat 
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Hinweis gemäß Art. 52 Abs. 7 BayNatSchG: 
 
Eine Verletzung der Vorschriften des Art. 52 Abs. 1 bis 6 ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
nach der Bekanntmachung der Rechtsverordnung schriftlich unter Angabe der Tatsachen, die die Verletzung 
begründen sollen, bei der für den Erlass zuständigen Behörde (hier: Landratsamt Donau-Ries, Pflegstraße 2, 
86609 Donauwörth) geltend gemacht wird. 
 
 
Donauwörth, 03.08.2020 
Landkreis Donau-Ries 
 
 
 
Stefan Rößle 
Landrat 
 
 
Nr. 3 
 
Anlage zur Verordnung zur Änderung der Verordnung  
über den „Naturpark Altmühltal (Südliche Frankenalb)“; Karten 
s. Anlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landratsamt Donau-Ries 
Stefan Rößle 

Landrat 
 
 
 

 



 



 



 



 


